
 

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom überarbeiteten Nutzungs- und Betriebskonzept für das 
Waldschlössle- / Waldheim-Areal. 
 

2. Der Gemeinderat  

beschließt 
 
mehrheitlich, mit 1 Gegenstimme, 
 

die Verwaltung zu beauftragen, auf der Basis des vorliegenden Nutzungs- und Betriebskonzepts 

zeitnah 

a) die Überlegungen zur Einbeziehung von Gruppen und Vereinen mit der Zielsetzung „Nutzung 
des Areals für Naturpädagogik / Natursport“ zu vertiefen; 

b) eine Kostenschätzung zur Instandsetzung / Sanierung des Objekts vorzulegen; 

c) eine Beschlussfassung über den möglichen Erwerb des Areals durch die Stadt samt 
anschließender Instandsetzung / Sanierung anzuberaumen.  


